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Der Name „COSTA“ steht für hohe Pro-
duktqualität und eine starke Marke für 
Fische und Meeresfrüchte. COSTA hat 
sich diesen Ruf mit langjährigem Erfolg 
erarbeitet und ist auch in Zukunft in be-
sonderem Maße auf das Vertrauen in die 
Integrität, Qualität und Zuverlässigkeit sei-
ner Produkte angewiesen. 

Um dieses Vertrauen zu gewinnen, zu er-
halten und zu rechtfertigen, ist regel-
konformes und wertebasiertes Verhalten 
(Compliance) aller für COSTA tätigen 
Personen besonders wichtig. Dies meint 
nicht nur die Beachtung von Gesetzen und 
Vorschriften, sondern auch die Einhaltung 
unserer internen Verhaltens- und Werte-
standards, an die wir uns gebunden fühlen. 

Um eine nachhaltige Regelkonformität in 
allen Unternehmensbereichen sicherzu-
stellen, ist bei COSTA als Teil der apeti-
to-Gruppe ein Compliance-Management- 
System eingerichtet, das verschiedene 
Prozesse und Maßnahmen umfasst, um 
dieses Ziel zu erreichen. 

Der vorliegende Verhaltenskodex (Code 
of Conduct) steht an der Spitze des Com-
pliance-Management-Systems und be-
schreibt die grundlegenden Wertestan-
dards und Handlungsprinzipien, die unsere 
tägliche Arbeit tragen sollten. 

Ein funktionierendes und gelebtes Com-
pliance-Management-System schützt uns 
alle: COSTA als Unternehmen, aber ge-
nauso Führungskräfte und Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen. Jeder und jede Einzelne 
von uns kann daher durch regelkonformes 
Verhalten zum Schutz aller beitragen und 
hat hierfür auch eine persönliche Verant-
wortung. 

Die Geschäftsführung der COSTA Mee-
resspezialitäten GmbH & Co. KG bekennt 
sich im Rahmen einer verantwortungsvol-
len Unternehmensführung ausdrücklich 
zur Einhaltung von gesetzlichen Vorschrif-
ten sowie internen Regeln und Prinzipien. 
Die Geschäftsführung von COSTA eben-
so wie der Vorstand, der Aufsichtsrat und 
die Gesellschafter der Konzernobergesell-
schaft apetito AG erwarten dies auch von 
allen Personen, die für COSTA tätig sind. 

Bekenntnis der 
Unternehmensleitung 

zu Compliance
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Dr. Jan-Peer Laabs
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Einleitung1.0 

Der vorliegende Verhaltenskodex (Code of 
Conduct) reflektiert die Werte und Kul-
tur, die COSTA als Teil der apetito-Gruppe 
über viele Jahre entwickelt und praktiziert 
hat. Er beruht auf dem einfachen Prinzip, 
dass wir jederzeit „das Richtige“ tun wollen. 
Unsere Geschäftspolitik verlangt klar um-
rissene ethische Verhaltensnormen:

•	  �Wir führen die Geschäfte unseres Un-
ternehmens unter Einhaltung der Ge-
setze des jeweiligen Landes, in dem wir 
aktiv sind.

•	  �Wir arbeiten auf einer partnerschaft-
lichen Basis mit allen Anspruchsbe-
rechtigten – Gesellschaftern, Kunden, 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, 
Lieferanten und anderen.

•	  �Wir sind offen, ehrlich und fair im Um-
gang mit allen Parteien.

•	  �Wir bringen jedem/jeder unserer Mit-
arbeiter/Mitarbeiterinnen Wertschätz- 
ung entgegen und wenden die Gleich-
stellungsgrundsätze an.

Der Verhaltenskodex beschreibt unsere 
Wertvorstellungen und Vorschriften. Er 
wurde entworfen, um uns zu helfen, unse-
re Geschäftsbeziehungen mit internen und 
externen Partnern kontinuierlich zu ver-
bessern. Sämtliche zu COSTA gehörenden 

Beschäftigten sind angehalten, diese Nor-
men und Werte anzuwenden und Situatio-
nen, die mit den Geschäften oder dem An-
sehen unseres Unternehmens in Konflikt 
geraten könnten, zu vermeiden.

Letztendlich liegt die Verantwortung für 
korrektes Verhalten bei jedem/jeder Ein-
zelnen von uns. Dies gilt auch und erst recht 
dann, wenn wir unter dem Druck stehen, 
Ziele oder Fristen einzuhalten oder Anfor-
derungen von Kunden oder Lieferanten zu 
erfüllen. Dies darf uns nicht davon abhal-
ten, uns an Recht und Gesetz und unsere 
eigenen Prinzipien und Werte zu halten. 

Inhalt und Zweck des Verhaltenskodex

Geltungsbereich

1.1

1.2
Dieser Verhaltenskodex gilt für COSTA 
und darüber hinaus für alle Unternehmen, 
an denen COSTA heute oder zukünftig als 
Mehrheits- oder Minderheitsgesellschaf-
ter beteiligt ist. Weiterhin streben wir an, 
auch unsere Lieferanten und anderen Ge-
schäftspartner zur Einhaltung dieses Ver-
haltenskodex – oder zumindest wesent-
licher Teile hiervon – anzuhalten und dies 
durch entsprechende Vereinbarungen 
festzuhalten. Dies gilt insbesondere für alle 
Unternehmen und Personen, die nach au-
ßen im Namen von oder für COSTA auf-
treten.

Der vorliegende Verhaltenskodex ist in 
sämtlichen Ländern und Regionen, in de-
nen COSTA tätig ist, zu übernehmen. Es ist 
jedoch bekannt, dass in den verschiedenen 
Regionen andere Gesetze und Gebräuche 
gelten und dass diese, in angemessenem 
Rahmen, für manche Unternehmen zu 
einer stärkeren Betonung bestimmter Re-
geln und/oder der Anwendung besonderer 
Regeln führen können. Wo dies der Fall ist, 
werden besagte Regeln in unseren Hinwei-

sen und Vorschriften für die Beschäftigten 
vor Ort dargelegt. Jedoch sollen derlei ört-
lich angepasste Zusatzauflagen die Regeln 
des vorliegenden Verhaltenskodex, dessen 
Wirksamkeit nicht beeinträchtigt werden 
darf, unterstreichen und nicht mit diesen 
in Konflikt geraten.  

Die Bezugnahme auf „Mitarbeiter/Mit-
arbeiterinnen“, „Mitarbeitende“ oder „Be-
schäftigte“ bezieht alle Personen ein und 
gilt unabhängig davon, um welche Art 
eines Arbeitsverhältnisses es sich handelt 
(Arbeits- oder Anstellungsvertrag, freie 
Mitarbeit, geringfügig Beschäftigte, Aus-
zubildende usw.) oder auf welcher Hierar-
chiestufe die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter 
eingestuft ist. 
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Der Verhaltenskodex ist Bestandteil des 
jeweiligen Arbeitsverhältnisses, ist recht-
lich bindend und begründet entsprechende 
Verhaltenspflichten für alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. 

Die Nichteinhaltung der in dem vorliegen-
den Kodex enthaltenen Verhaltenspflich-
ten führt in der Regel zu entsprechenden 
Disziplinarmaßnahmen gegen betreffen-
de Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen. Im Falle 
eines schweren Verstoßes könnte dies zu 
einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses, 
Einleitung strafrechtlicher Maßnahmen 
und Schadensersatzforderungen für die 
durch den Verstoß entstandenen Verluste 
und/oder Schäden führen.

Führungskräfte haben eine weitergehende 
Verantwortung, ihrer Vorbildfunktion ge-
recht zu werden und sind daher verpflich-
tet:

•	 �dafür zu sorgen, dass die ihrer Verant-
wortung zugehörigen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen die Anforderungen  
des Verhaltenskodex kennen sowie ver-
stehen und dass diese besagten Grund-
sätze und Regeln eingehalten werden; 

•	 �dafür zu sorgen, dass sämtliche Drittpar-
teien, mit denen sie Geschäfte tätigen 
und die im Auftrag von COSTA tätig 
sind, über den Verhaltenskodex infor-
miert werden;

•	 �Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die  
in gutem Glauben Fragen oder Sorgen 
vorbringen, zu unterstützen.

Disziplinarmaßnahmen gegen Führungs-
kräfte werden in der Regel eingeleitet, 
wenn:

•	 �sie Handlungen, die eine Verletzung  
des Kodex darstellen, autorisieren oder 
direkt an solchen Handlungen teilneh-
men;

•	 �sie absichtlich die Anzeige einer Ver-
letzung des Kodex unterlassen oder ab-
sichtlich maßgebliche Informationen 
bezüglich einer Verletzung des Kodex 
zurückhalten;

•	 �die Umstände einer Verletzung des Ko-
dex auf eine unzulängliche Aufsichts-
führung oder mangelnde Sorgfalt in 
ihrer Position als Führungskraft oder 
Aufsichtsperson zurückzuführen sind;

•	 �sie gegen eine Person, die eine Verlet-
zung des Kodex angezeigt hat, direkt 
oder indirekt Vergeltung oder Druck 
ausüben oder andere hierzu anhalten.

Viele der in diesem Verhaltenskodex vor-
geschriebenen Sorgfalts- und Verhaltens-
pflichten haben ihren Grund darin, dass es 
entsprechende gesetzliche Vorschriften 
gibt. In einigen Fällen stellt die Verletzung 
von Gesetzesvorschriften eine Ordnungs-
widrigkeit oder gar Straftat dar, die zu 
Geldbußen oder -strafen oder sogar Frei-
heitsstrafen führen kann. 

Es ist wichtig zu wissen, dass sich in einem 
solchen Fall die strafrechtlichen Maß-
nahmen und Sanktionen der zuständigen 
Behörden in der Regel nicht nur gegen 
COSTA, sondern auch gegen den/die Mit-
arbeiter/Mitarbeiterin persönlich richten, 
der/die den Gesetzesverstoß begangen 
hat. Neben internen Disziplinarmaßnah-
men – wie oben beschrieben – drohen bei 
Verletzung von strafbewehrten Gesetzes-
pflichten daher immer Maßnahmen der 
strafrechtlichen Behörden gegen Mitar-
beiter/Mitarbeiterinnen.

Wie bereits oben festgestellt, ist es unser 
eigener Anspruch und zugleich Grundla-
ge dieses Verhaltenskodex, jederzeit „das 
Richtige“ zu tun.

Aber was ist „das Richtige“?
Dieser Verhaltenskodex gibt für einige Si-
tuationen, die immer wieder vorkommen 
können, konkrete Beispiele vor, wie wir uns 
verhalten sollen und/oder was wir vermei-
den müssen (unter der Überschrift „Was 
muss ich tun?“ am Ende des jeweiligen 
Abschnitts). Für bestimmte Themen, die 
rechtlich komplex und in der Praxis nicht 
immer einfach zu beurteilen sind, werden 
weitere konkrete Handlungsempfehlungen 
in ergänzenden Richtlinien erläutert, bspw. 
für die Bereiche Korruption und Kartell-
recht. 

Richtlinien, die allumfassend sind, gibt es 
aber nicht. Ebenso wenig kann man durch 
sie persönliche Integrität und gesundes 
Urteilsvermögen ersetzen. In einer schwie-
rigen Situation sollten Sie sich daher fol-
gende Fragen stellen:

•	 �Kann ich eine Entscheidung im besten 
Interesse des Unternehmens und frei von 
ggf. entgegenstehenden Eigeninteressen 
treffen?

•	 �Würde meine Handlung oder Entschei-
dung einer kritischen Betrachtung sei-
tens der Öffentlichkeit, eines Kollegen 
oder einer Kollegin standhalten? 

•	 �Kann ich die Handlung oder Entschei-
dung sachlich und objektiv begründen, 
auch wenn sie von anderen in Zweifel ge-
zogen wird?

•	 �Würde ich die Handlung oder Entschei-
dung gutheißen, wenn sie bei einem an-
deren Unternehmen getroffen und ich 
aus den Medien davon erfahren würde?

•	 �Schützt und fördert meine Handlung 
oder Entscheidung den Ruf von COSTA 
als ethisches Unternehmen?

Wenn Sie jede dieser Fragen mit „Ja“ be- 
antworten können, ist Ihre Handlung oder 
Entscheidung wahrscheinlich „die richtige“.

Einhaltung des Verhaltenskodex „Das Richtige“ tun1.3 1.4

Was muss ich tun?

„Das Richtige“ zu tun, beruht auf 
wenigen Grundprinzipien.

1.	 �Sich auskennen: Machen Sie sich 
mit den maßgeblichen Rahmen- 
bedingungen, die Ihnen in Ihrer 
Tätigkeit regelmäßig begegnen, 
vertraut.  

2.	�Innehalten und Fragen stellen: 
Wenn Sie sich nicht sicher sind, 
stellen Sie Fragen. Hierfür ste-
hen mehrere Ansprechpersonen 
zur Verfügung.

3.	�Eigene Bedenken ansprechen 
und Bedenken anderer ernst neh-
men: Wenn jemand der Meinung 
ist, dass etwas nicht in Ordnung 
ist, hören Sie die Person an. Ge-
hen Sie davon aus, dass die Per-
son ebenfalls „das Richtige“ tun 
will, und gehen Sie nicht leicht-
fertig über die Bedenken hinweg. 
Sie selbst wollen schließlich auch 
gehört werden, wenn Sie Beden-
ken haben.

4.	�Beachten Sie die ethischen und  
moralischen Grundprinzipien, die 
in diesem Verhaltenskodex be-
schrieben werden.
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Wenn Sie Kenntnis von einem Verhalten 
oder einer Entscheidung erlangen, die nach 
Ihrer Einschätzung eine mögliche Verlet-
zung des Verhaltenskodex darstellt, stehen 
Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfü-
gung:

•	 �Direktes Gespräch mit dem Mitarbei-
ter/der Mitarbeiterin, der/die die Ent- 
scheidung oder Maßnahme getroffen 
hat;

•	 �Gespräch mit Ihrer eigenen Führungs-
kraft oder der Führungskraft des Mit-
arbeiters/der Mitarbeiterin.

Diese Möglichkeiten sollten Sie im Regel-
fall zuerst wählen, da COSTA ausdrück-
lich eine offene Gesprächskultur auch in 
kritischen Situationen wünscht und unter-
stützt. 

Sollte dies – aus welchen Gründen auch 
immer – nicht möglich oder gewünscht 
sein, stehen Ihnen weitere Ansprechper-
sonen (Ombudspersonen) für ein persön-
liches Gespräch, ein Telefonat oder per 
E-Mail zur Verfügung. 

Ihre persönliche Kontaktaufnahme wird 
vertraulich behandelt, es sei denn, COSTA 
ist zur Offenlegung gesetzlich oder zwecks 
Einhaltung des Kodex verpflichtet. Jede/
Jeder Beschäftigte, die/der in gutem Glau-
ben eine mögliche Verletzung des Kodex 
anzeigt, wird Schutz und Unterstützung 
erhalten.

Sollte – aus welchen Gründen auch im-
mer – eine persönliche Kontaktaufnah-
me mit einer der vorgenannten Personen 
nicht möglich oder gewünscht sein, kön-
nen Sie mögliche Verletzungen des Ver-
haltenskodex auch anonym über das bei 
apetito eingerichtete Hinweisgebersystem 

— https://apetito.integrityline.com —
  
mitteilen. Ein entsprechender Link findet 
sich auf der Internet-Seite von COSTA. 
Die Meldungen werden verschlüsselt, eine 
Rückverfolgung ist technisch ausgeschlos-
sen. Ihre Meldungen gehen beim Leiter 
Recht & Compliance (Group Compliance 
Officer) ein und werden dort geprüft. 

Sie können mit dem Group Compliance 
Officer über das Hinweisgebersystem 
kommunizieren – Sie bleiben auch da-
bei anonym, es sei denn, Sie geben Ihre 
Identität freiwillig preis. Die Prüfung und 
Weiterbearbeitung Ihrer Meldung erfolgt 
selbstverständlich auch dann, wenn Sie 
Ihren Namen nicht nennen. Die weiteren 
Details zum Hinweisgebersystem sind in 
einer separaten Richtlinie beschrieben.

Unabhängig davon, welchen der vorge-
nannten Wege Sie wählen:
Keinesfalls ist es erlaubt, den Verdacht ei-
ner Verletzung von Recht und Gesetz oder 
des Verhaltenskodex der Presse, den Be-
hörden oder gegenüber sonstigen externen 
Personen bekannt zu machen, ohne vorher 
interne Aufklärung über eine der vorge-

nannten Kommunikationswege versucht zu 
haben. Die Nichteinhaltung der internen 
Kommunikationswege stellt eine Verlet-
zung der arbeitsrechtlichen Verschwiegen-
heits- und Treuepflicht jedes Mitarbeiters/
jeder Mitarbeiterin sowie eine Verletzung 
dieses Verhaltenskodex und/oder einen 
Gesetzesverstoß dar, der von COSTA im 
gesetzlich zulässigen Rahmen konsequent 
verfolgt und sanktioniert wird. 

Vorgehen bei Verstößen gegen 
den Verhaltenskodex

1.5

Ansprechpersonen sind: 

Andreas Bruning
Compliance-Ansprechpartner COSTA
E-Mail: andreas.bruning@costa.de 
Tel.: +49 5424 236-400

Gereon Jakaobsmeyer
HR Business Partner
E-Mail: gereon.jakobsmeyer@costa.de 
Tel.: +49 5971 799-1577

Ralf Boekhoff
Leiter Recht & Compliance (Group 
Compliance Officer) der apetito-Gruppe
E-Mail: ralf.boekhoff@apetito.de  
Tel.: +49 5971 799-9448
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Verhalten gegenüber 
Mitarbeitern/ 
Mitarbeiterinnen 
und am Arbeitsplatz 

2.0 

COSTA hat es sich ebenso wie die apetito- 
Gruppe zum Ziel gesetzt, als Arbeitgeber 
Grundsätze und Umsetzung der Chancen- 
gleichheit auf sichtbare und konsequente 
Weise in allen Geschäftbereichen zu un- 
terstützen. Ein Verhalten, das darauf 
abzielt, den Wert und die Würde 
von Personen herabzusetzen, 
ist unvereinbar mit der Un- 
ternehmenskultur des Part- 
nerschaftlichen Erfolgsma- 
nagements von COSTA.  
Das Leitbild des Partner-
schaftlichen Erfolgsma- 
nagements beruht auf den  
drei Säulen MITEINAN-
DER, ENGAGEMENT und 
FAIRNESS und elf dahinter- 
stehenden Werten und Prinzi- 
pien im Umgang miteinander und 
mit unseren Geschäftspartnern:
COSTA möchte ein professionelles  
Arbeitsklima schaffen, das die Entwicklung 
einer gegenseitigen Vertrauensbasis 
fördert.

Diese Geschäftsphilosophie der Partner-
schaft zeichnet sich durch eine starke Mit-
arbeiter-/Mitarbeiterinnen-Orientierung 
aus. Unser Einsatz für eine Basis der Part-
nerschaft dient Kunden wie auch Kollegen 
und Kolleginnen als Inspiration.

Partnerschaft in diesem Kontext bedeutet 
für COSTA:

•	 �eine von gegenseitigem Vertrauen ge- 
tragene Zusammenarbeit und die Fähig-
keit, Probleme und Herausforderungen 
nicht nur aus unserer eigenen, sondern 
auch aus der Sicht eines anderen zu  
sehen;

•	 �kooperatives und hilfreiches Verhalten  
vonseiten der Führungskräfte;

•	 �die bestmögliche Unterstützung aller    
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in  

ihren persönlichen besonderen Fähig-
keiten und ihren Stärken;

•	 �eine faire, am Markt orientierte Entgelt-
politik;

•	 �faire, ehrliche, angemessene (z. B. ver- 
trauliche) und direkte Problemlösungs- 
strategien.

Damit gelingt es uns, positiv zu überra-
schen und die berechtigten Erwartungen, 
die von vielen Seiten an COSTA gestellt 
werden, zu übertreffen. Jeder Mitarbei-
ter und jede Mitarbeiterin trägt hierdurch 
zur hohen Kundenzufriedenheit und somit 
zum Erfolg des Unternehmens bei. Ge-
meinsamer Erfolg inspiriert und überträgt 
sich auch auf andere.  

Partnerschaftliches Erfolgsmanagement 2.1

Das COSTA-Leitbild

„PARTNERSCHAFTLICHES ERFOLGSMANAGEMENT“

11 Werte und Prinzipien für unseren Umgang 
miteinander und mit Geschäftspartnern

VERTRAUEN                                                          

GEMEINSAM SIND WIR ERFOLGREICH 

ZIVILCOURAGE 

OFFENE KOMMUNIKATION

MITEINANDER

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN      

KUNDEN UND KOLLEGEN BEGEISTERN

KREATIVITÄT UND INNOVATION

ENGAGEMENT

SELBSTVERPFLICHTUNG                              

KONFLIKTE ERKENNEN UND LÖSEN               

WERTSCHÄTZUNG UND RESPEKT       

NACHHALTIGKEIT

FAIRNESS
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Wir haben das Ziel, ein Arbeitgeber zu sein, 
der die Chancengleichheit fördert und 
dem Prinzip der Chancengleichheit sowohl 
bei der Einstellung von Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen wie auch bei ihrer Ent-
wicklung folgt. Wir bemühen uns um eine 
Arbeitsumgebung, in der möglichst viel 
Wissen, Fähigkeiten und Erfahrung zum 
Einsatz kommen können und in der die 
Einhaltung der maßgeblichen Gesetzge-
bung und Verhaltensregeln sichergestellt 
ist.

Die Einschätzung von Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen wird auf der Basis ihrer 
Qualifikationen, Kompetenz und Fähig-

keit sowie ihrer Leistung erstellt. Ethnische 
Zugehörigkeit, Hautfarbe, Religionszu-
gehörigkeit, Geschlecht, Alter, Staatsbür-
gerschaft, sexuelle Orientierung, sexuelle 
Identität, Familienstand oder Behinderung 
spielen keine Rolle.

Im Hinblick auf Unfälle am Arbeitsplatz 
sind Risiken nicht akzeptabel. Alles, was wir 
tun, müssen wir sicher tun – und zwar im-
mer. Wir dürfen uns selbst, unsere Kolle-
gen und Kolleginnen, Kunden, Lieferanten 
und Geschäftspartner keinem unnötigen 
Risiko aussetzen. 

Dazu gehört, dass wir die Gesetze sowie 
die Richtlinien und Verfahren zur Arbeits-
sicherheit jederzeit befolgen, die für die je-
weiligen Aufgaben gelten. Auch in Zeiten, 
in denen viel zu tun ist, müssen wir unsere 
normalen Sicherheitsstandards einhalten. 
Die Vermeidung von Gefahren für Leben 

und Gesundheit durch unsicheres Arbei-
ten ist wichtiger als die Erledigung von 
Aufgaben oder Aufträgen. Führungskräfte 
tragen eine besondere Verantwortung da-
für, eindeutige Anleitungen zur Arbeitssi-
cherheit bereitzustellen. Anweisungen von 
Führungskräften zu unsicherem Verhalten 
am Arbeitsplatz sind verboten und nicht zu 
befolgen.

Wenn wir nicht genau wissen, wie etwas si-
cher getan wird, fragen wir nach. Unsichere 
oder riskante Praktiken sind zu unterlassen 
und zu melden, wenn wir sie beobachten.

Wir alle möchten, dass COSTA ein ange-
nehmer Arbeitsplatz ist. Um dies zu ge-
währleisten, ist es unsere Geschäftspolitik 
und -kultur, dass am Arbeitsplatz jedem 
Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin Ach-
tung und Würde entgegengebracht wird. 
Mobbing und/oder Belästigung jedweder 
Art sind inakzeptabel.

„Freude“ am Arbeitsplatz ist wichtig. Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen sollten 
sich jedoch darüber im Klaren sein, dass 
manchmal der „Scherz“ einer Person von 
der anderen Person als Mobbing, Belästi-
gung oder sogar als diskriminierend emp-
funden werden kann.

Wenn wir bemerken, dass jemand gemobbt 
oder durch unangebrachte Bemerkungen 
diskriminiert oder belästigt wird, schreiten 
wir ein – wir gehen nicht davon aus, dass es 
jemand anderes tut, und sehen auch nicht 
weg. 

Ordentlich durchgeführte Leistungs- und 
Verhaltensbewertung schließt Mobbing 
und Belästigung aus.

Chancengleichheit und Gleichbehandlung Arbeitssicherheit

Respekt am Arbeitsplatz

2.2 2.4

2.3
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Es gibt über die vorstehend genannten 
Beispiele hinaus eine Vielzahl von gesetz-
lichen Vorgaben, die bei der Gestaltung 
von Arbeitsbedingungen zu beachten sind, 
bspw. Vorschriften 

•	 zum Mindestlohn, 
�
•	 �zu Arbeits- und Pausenzeiten sowie zu 

Lenk- und Ruhezeiten für Fahrpersonal, 

•	 �zum Schutz von Jugendlichen und Be- 
hinderten oder nach dem Mutterschutz- 
gesetz,

•	 zum Arbeitnehmerdatenschutz.

Einige der Vorschriften gelten nicht nur 
bei COSTA selbst, sondern auch bei den 
Lieferanten sowie Sub- und Nachunter-
nehmern, die für uns tätig sind. Wir müs-
sen in diesen Fällen durch entsprechende 
Prozesse sicherstellen, dass die entspre-
chenden Vorschriften auch dort eingehal-
ten werden. Es ist angesichts aktueller na-
tionaler und internationaler Entwicklungen 
absehbar, dass die entsprechenden Anfor-
derungen zukünftig weiter zunehmen wer-
den, bspw. in Form gesteigerter Sorgfalts-
pflichten in der Lieferkette. 

Besondere Regelungen sind zu beachten, 
wenn wir freie Mitarbeiter oder externe 
Dienstleister im Dauereinsatz beschäfti-
gen. Es ist nicht immer leicht festzustellen, 
ob es sich nicht in Wirklichkeit um ein Be-
schäftigungsverhältnis bei COSTA handelt. 
Einige der Vorschriften werden bei Nicht-
einhaltung als Ordnungswidrigkeit oder 
Straftat mit einem Bußgeld und ggf. 
weiteren Maßnahmen sanktioniert. Es ist 
unser Ziel, uns bei der Gestaltung von Ar-
beitsverträgen und -verhältnissen jederzeit 
an die gesetzlichen Vorgaben zu halten. 
Beim Fremdpersonaleinsatz, bei nicht all-
täglichen Vertragsverhältnissen und bei 

Unsicherheit über die gesetzlichen Rah-
menbedingungen klären wir daher die 
rechtlichen Fragen, bevor wir einen Ver-
trag unterzeichnen oder sonstige Verein-
barungen treffen. 

Arbeitsbedingungen 2.5

Was muss ich tun?

1.	� Beachten Sie die Prinzipien des 
Leitbilds.

2.	�Benachteiligen Sie keine Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen 
aufgrund von Alter, Geschlecht, 
Aussehen, Religion, politischer 
Gesinnung, sexueller Orientie-
rung und anderer persönlicher 
Angelegenheiten und dulden Sie 
auch keine Diskriminierung durch 
andere. Schauen Sie nicht weg.

3.	�Nehmen Sie keine Handlungen 
vor und dulden auch keine Hand-
lungen anderer Personen, die von 
Betroffenen als Belästigung oder 
Schikane wahrgenommen wer-
den können. 

4.	�Beachten Sie die für Ihre Tätigkeit 
geltenden Vorschriften zur Ar-
beitssicherheit und handeln Sie 
auch bei Zeitdruck stets sicher. 
Geben und befolgen Sie keine  
Anweisungen zu unsicherem Ver-
halten am Arbeitsplatz.

5.	�Klären Sie die geltenden gesetzli-
chen Rahmenbedingungen beim 
Einsatz von Fremdpersonal, der 
Gestaltung nicht alltäglicher Ver-
tragsbeziehungen und bei Zwei-
felsfragen.
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Verhalten gegenüber
COSTA

3.0 

Ein Unternehmen, das die Erwartungen 
seiner Kunden nicht erfüllt, scheitert.

Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin 
ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass alle 
gesetzlichen Anforderungen und unse-
re eigenen Qualitätsansprüche an unsere 
Produkte eingehalten werden. In Bezug 
auf die lebensmittelrechtliche Sicherheit 
unserer Produkte machen wir keine Kom-
promisse. 

Die Verpflichtung zur Einhaltung aller in-
ternen und externen Vorgaben gilt auch für 

alle Dienstleistungen, die wir anbieten, ins-
besondere wenn wir neue Geschäftsideen 
entwickeln oder unser Leistungsangebot 
erweitern, bspw. bei neuen Apps, Web-
shops, Zahlungs- oder sonstigen Dienst-
leistungen. Es gibt fast immer rechtliche 
Rahmenbedingungen und interne Vor-
gaben und Prozesse, an die wir uns halten 
müssen. Jeder Mitarbeiter und jede Mitar-
beiterin ist verpflichtet, sich über die inter-
nen und externen Vorgaben zu informieren 
und alle relevanten Abteilungen einzubin-
den, bevor wir neue Produkte oder Dienst-
leistungen entwickeln und anbieten.

Einhaltung der gesetzlichen und eigenen Anforderungen 
an unsere Produkte und Dienstleistungen

3.1

Ehrlichkeit und Redlichkeit in der Aus-
übung ihrer Arbeit ist für alle Beschäftig-
ten oberstes Gebot. 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die 
unredliche Handlungen, wie z. B. Betrug, 
Diebstahl, Unterschlagung oder unrecht-
mäßige Verwendung von Firmeneigentum, 

begehen oder an solchen teilnehmen, wer-
den zur Rechenschaft gezogen. Darüber 
hinaus wird gegen die betreffende Person 
Strafanzeige erstattet, wenn Beweislage 
und Umstände dies erfordern und es im 
Interesse von COSTA liegt.

Interessenkonflikte bestehen immer dann, 
wenn Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen bei 
ihren Entscheidungen im Rahmen ihrer 
beruflichen Tätigkeit von persönlichen In-
teressen beeinflusst werden, die den Inte-
ressen des Unternehmens widersprechen, 
und sie deshalb nicht ausschließlich im Un-
ternehmensinteresse handeln. 

Interessenkonflikte liegen bspw. vor bei 
eigenen persönlichen finanziellen oder an-
deren Vorteilen. Interessenkonflikte kön-
nen aber auch dann vorliegen, wenn Mit-
arbeiter/Mitarbeiterinnen von COSTA 
Geschäftskontakte mit Kunden oder Lie-
feranten haben, zu denen sie in einer per-
sönlichen Beziehung stehen, bspw. durch 
Verwandtschaft oder Freundschaft. 

Geschäftliche Beziehungen mit solchen 
nahestehenden Personen oder mit Unter-
nehmen, bei denen nahestehende Perso-
nen beschäftigt sind, sind nicht generell 
verboten. 

Allerdings muss jede geschäftliche Bezie-
hung ohne Rücksicht auf eine persönliche 
Beziehung der handelnden Personen ge-
führt werden, d. h., ein Lieferant, Dienst-
leister oder Kunde muss unseren üblichen 
Anforderungen genügen und die Standard-
prüfungen durchlaufen. Jeder Lieferant 
oder Dienstleister muss sich im üblichen 
Wettbewerb durchsetzen und erhält keine 
Vorzugsbehandlung aufgrund der persön-
lichen Beziehung. 

Auch wenn ein Geschäftskontakt mit per-
sönlicher Beziehung zulässig ist, ist das 
strikte Vertraulichkeitsgebot zu beachten 
und es dürfen keine Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse oder sonstige interne 
Angelegenheiten mitgeteilt werden.

Im Großen und Ganzen ist die Frage, ob 
eine bestimmte Situation einen Interes-
senkonflikt schafft, mit gesundem Men-
schenverstand zu beantworten. Folgende 
Fragen sind besonders relevant:

•	 �Würde mein Engagement, meine Be- 
ziehung oder Aktivität die Entschei-
dungen, die ich im Zusammenhang mit 
COSTA treffe, beeinflussen?

•	 �Welchen Eindruck würde dies bei ande-
ren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
erwecken?

•	 �Könnten andere den Eindruck gewinnen, 
dass hier ein Interessenkonflikt besteht 
bzw. sich anbahnt?

•	 �Könnten sie zu dem Schluss kommen, 
dass diese Aktivität meine Arbeit für 
COSTA negativ beeinflussen könnte? 

•	 �Welchen Eindruck macht dies auf Au-
ßenstehende, z. B. auf Kunden oder die 
Presse?

Ehrliches Verhalten

Vermeidung von Interessenkonflikten

3.2

3.3
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Was muss ich tun?

1.	 �Treffen Sie Entscheidungen über Investitionen und sonstige Geschäfte, die zu 
Ausgaben oder Kosten bei COSTA führen, ausschließlich im Unternehmens-
interesse und auf Grundlage vollständiger Informationen und umfassender In-
teressenabwägung. Entscheidungen auf unvollständiger Informationsgrundlage 
und Interessenabwägung können leicht zu Fehlern führen oder Risiken außer 
Acht lassen, deren nachträgliche Behebung manchmal unmöglich ist, jedoch 
immer Ressourcen bindet und daher unnötige Kosten verursacht.

2.	�Beachten Sie bei Entscheidungen Ihre Freigabebefugnisse aus internen Richt-
linien und Vorgaben.

3.	�Unterzeichnen Sie keine Verträge und treffen Sie keine Entscheidungen außer-
halb Ihres Aufgaben- und Verantwortungsbereichs. 

4.	�Binden Sie bei Entscheidungen über Investitionen, Vertragsabschlüsse, neue 
Geschäftsmodelle und sonstige Geschäfte alle relevanten Abteilungen ein. 
Treffen Sie wichtige Entscheidungen nicht im Alleingang, sondern nutzen und 
profitieren Sie vom Wissen der anderen Fachabteilungen.

5.	�Nutzen Sie Unternehmensgegenstände und -vermögen nicht für private Zwe-
cke, es sei denn, es ist Ihnen ausdrücklich erlaubt (insbesondere Dienstwagen, 
Mobiltelefon, Hardware).

6.	�Nehmen Sie Dienstreisen zu Geschäftspartnern und Messen sowie Reisen zu 
internen Workshops oder vergleichbaren Veranstaltungen außer Haus im aus-
schließlichen Unternehmensinteresse von COSTA wahr. Freizeitgestaltungen 
oder andere Privatangelegenheiten sollten Sie nur ausnahmsweise mit Ge-
schäftsreisen verbinden und jedenfalls die (Zusatz-)Kosten hierfür selbst tragen.

Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeite-
rin ist dafür verantwortlich, dass die Ver-
mögenswerte und das Geschäftseigentum 
unseres Unternehmens nicht missbraucht 
oder verschwendet werden. Dabei sind sie 
angehalten, nach eigenem Ermessen um-
sichtig zu handeln. Zu diesen Vermögens-
werten sind insbesondere zu zählen:

•	 Grundeigentum,

•	 �Vermögensgegenstände, geistiges Eigen- 
tum sowie Ansprüche gegenüber Dritten,

•	 �Unternehmensinformationen, Betriebs-
und Geschäftsgeheimnisse, Know-how.

Jede/jeder von uns ist persönlich dafür  
verantwortlich, dass das Eigentum von 
COSTA, welches wir verwenden oder mit 
dem wir in Berührung kommen, nicht be-
schädigt, missbraucht oder verschwendet 
wird. 

Schutz des Vermögens, des geistigen Eigentums und der 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse

3.4

Was muss ich tun?

1.	� Treffen Sie alle beruflichen Entscheidungen ausschließlich im Unternehmens-
interesse von COSTA und vermeiden Sie Situationen, in denen Ihre berufliche 
Entscheidung von einem eigenen persönlichen Interesse oder einer persönlichen 
Beziehung (Verwandtschaft oder Freundschaft) beeinflusst werden kann.

2.	�Schließen Sie keine Geschäfte ab, die für COSTA wirtschaftlich nachteilig sind, 
Ihnen aber einen Vorteil bringen, bspw. in Form einer Abschlussprovision oder 
einer vertraglichen Zielerreichung.

3.	�Treffen Sie keine Entscheidungen über die Erteilung von Aufträgen (Kunden oder  
Lieferanten), wenn nahe Verwandte oder persönliche Freunde direkt von der Auf-
tragserteilung profitieren, und wirken Sie an solchen Entscheidungen auch nicht 
mit. Treffen Sie auch keine Entscheidung über die Einstellung oder Beförderung 
von nahestehenden Personen als Mitarbeiter/Mitarbeiterin von COSTA.

4.	�Nehmen Sie keine außerberuflichen Tätigkeiten wahr, die mit Ihrer Tätigkeit für 
COSTA in Konflikt stehen oder als Konflikt wahrgenommen werden können. 

5.	�Legen Sie potenzielle Interessenkonflikte gegenüber Ihrer Führungskraft und/
oder Ihre anderen Stellen offen. Informieren Sie sich und sprechen Sie Ihre  
Führungskraft oder die Ansprechpersonen an, wenn Sie im Zweifel darüber  
sind, ob sich aus einer Beziehung zwischen Ihnen und einer Organisation oder 
Einzelperson Konflikte bezüglich Ihrer Aufgabenerfüllung für COSTA ergeben 
können.

6.	��Machen Sie sich mit den Vorschriften über Bestechung und Bestechlichkeit  
vertraut und halten diese strikt ein.

20 21



Buchführungs-, Finanz- 
und Unternehmensinformationen

3.5

Die Geschäftsbücher und -daten des je-
weiligen Unternehmens dienen als Grund-
lage der Steuerung des Unternehmens, 
der Kontrolle der Zielerreichung, der Iden-
tifizierung und Steuerung von Geschäfts-
risiken sowie der Berichterstellung des 
Managements gegenüber Gesellschaftern 
und Kontrollgremien, Banken, Behörden 
und sonstigen Stellen. Jedes Unternehmen 
ist daher auf vollständige, zutreffende, ak-
tuelle und jederzeit verfügbare Informatio-
nen aus den Geschäftsbüchern und -daten 

angewiesen. Ohne eine gesicherte Infor-
mationsgrundlage ist eine Kontrolle und 
Steuerung von Unternehmen und Risiken 
nicht möglich. 

Die Führung und Vorlage der Geschäfts-
bücher sowie der auf ihrer Grundlage er-
stellten Berichte erfolgt gemäß den ge-
setzlichen Bestimmungen. Sie müssen den 
Gewinn von COSTA sowie den Cashflow, 
Aktiva und Passiva und die finanzielle Lage 
realistisch und transparent wiedergeben.

Was muss ich tun?

1.	� Nehmen Sie keine falschen oder irreführenden Einträge in die Geschäfts- 
bücher vor.

2.	�Dokumentieren Sie alle Geschäftsvorfälle vollständig, richtig, zeitnah, perio-
den gerecht, geordnet, konsistent und in nachvollziehbarer Weise und stellen  
Sie die jederzeitige Verfügbarkeit aktueller Daten sicher.

3.	��Beachten Sie neben den gesetzlichen Bestimmungen und gesellschaftsrecht-
lichen Regelungen auch die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB).

4.	�Bilden Sie Zahlungen und sonstige Vermögensdispositionen in den Geschäfts- 
büchern von COSTA exakt, eindeutig und in angemessener Ausführlichkeit ab.

5.	�Erfassen Sie alle Vermögensgegenstände und -schulden vollständig und in rich-
tiger Höhe in den Geschäftsbüchern.

6.	�Nehmen Sie Schätzungen im Rahmen der Abschlüsse, einschließlich Rück- 
stellungen, nach bestem Wissen und vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
unter Berücksichtigung von Wahrscheinlichkeiten vor.

7.	� Beachten Sie die internen Richtlinien und Vorgaben für die Buchung von  
Geschäftsvorfällen.
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COSTA kommt regelmäßig mit personen-
bezogenen Daten seiner Beschäftigten, 
Kunden und anderer Geschäftspartner 
in Berührung. Personenbezogene Daten 
sind dabei alle einer natürlichen Person 
individuell zuzuordnenden Informationen, 
bspw. Name, Anschrift, Geburtsdatum 
und E-Mail-Adresse. Die Firma oder Ad-
resse eines Unternehmens sind keine per-
sonenbezogenen Daten im Sinne des Da-
tenschutzes, wohl aber der Name und die 
E-Mail-Adresse einer Ansprechperson bei 
der Firma. 

Personenbezogene Daten der vorliegenden 
Art werden zur Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsabwicklung erhoben, gespeichert, 
verarbeitet und genutzt, um Kunden zu be-
raten und zu betreuen. COSTA kann diese 
Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektro-
nischen Datenverarbeitung erfüllen. Die 
Wahrung der informationellen Selbstbe-
stimmung und der Schutz der Privatsphäre 
sowie die Sicherheit der Datenverarbei-
tung sind für COSTA ein Kernanliegen, 
um das Vertrauen der Kunden zu gewähr-
leisten. Alle Regelungen zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten müssen im Ein-
klang mit den Bestimmungen der euro-
päischen Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), des Bundesdatenschutzgeset-
zes und aller einschlägigen bereichsspezifi-
schen Vorschriften über den Datenschutz 
stehen. 

Der Umgang mit personenbezogenen 
Daten ist u. a. von den Grundprinzipien 
der Transparenz, der Erforderlichkeit und 
Zweckbindung sowie der Datenminimie-
rung geprägt. Dies bedeutet bspw., dass

•	 �jede Art der Erhebung, Speicherung, 
Verarbeitung oder sonstigen Nutzung 
von personenbezogenen Daten einen 
Grund haben muss, der vom Gesetz an-

erkannt wird, dies sind u. a. die Einwilli-
gung der betreffenden Person oder die 
Notwendigkeit für die Abwicklung einer 
bestehenden Leistungsbeziehung, 

•	 �jede Form der Datenverarbeitung be-
schrieben werden und dies in entspre-
chenden Verarbeitungsverzeichnissen 
transparent dokumentiert werden muss, 

•	 �keine Daten erhoben oder gespeichert 
werden dürfen, die für die Geschäfts-
beziehung nicht notwendig sind und/
oder für die keine Einwilligung der ent-
sprechenden Person vorliegt und/oder 
denen kein berechtigtes Interesse zu-
grunde liegt,

•	 �personenbezogene Daten anderen Mit-
arbeitern und Mitarbeiterinnen, die die-
se Daten für ihre Arbeit nicht benötigen, 
nicht mitgeteilt werden dürfen und sie 
auch gegen deren Zugriff geschützt wer-
den müssen, und

•	 �Daten rechtzeitig gelöscht werden, wenn 
sie nicht mehr benötigt werden.

Die genaue Kenntnis und Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften ist 
dabei besonders wichtig, weil eine Verlet-
zung der Datenschutzvorschriften im All-
tag sehr schnell passieren kann, gleichzeitig 
aber auch einmalige und weniger schwere 
Datenschutzverstöße mit gravierenden 
Bußgeldern sanktioniert werden können.
Weitere Bestimmungen und Vorgaben 
zum Datenschutz werden in separaten 
Richtlinien geregelt. Neben den allgemei-
nen Kommunikationswegen und die obigen 
Ansprechpersonen stehen für Fragen oder 
Meldungen zum Datenschutz zusätzlich die 
Datenschutzbeauftragten zur Verfügung.

Datenschutz3.6

Was muss ich tun?

	 1.	�Vergewissern Sie sich vor einer Datenerhebung oder -speicherung, dass Sie eine 
Einwilligung der betreffenden Person haben oder die personenbezogenen Daten 
wirklich für die Vertragsabwicklung benötigen.

	 2.	�Senden Sie keine Werbe- oder sonstigen E-Mails ohne vorherige Einholung 
der Einwilligung der betreffenden Person nach den rechtlichen Anforderungen, 
bspw. Double-Opt-in-Verfahren.

	 3.	�Geben Sie bei telefonischen Anfragen oder Auskünften keine personenbezoge-
nen Daten an eine andere Person heraus (auch nicht an Angehörige), wenn Sie 
nicht sicher wissen, wer die andere Person ist und ob sie zum Erhalt der perso-
nenbezogenen Daten berechtigt ist.

	 4.	�Wenn Sie im Rahmen von Geschäftsübernahmen oder Kooperationen Kun-
denstammdaten von Dritten übernehmen wollen, ist die Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen sicherzustellen.

	 5.	�Überprüfen Sie bei neuen Geschäftsfeldern oder -ideen, ob hierfür bereits eine 
Beschreibung im Verarbeitungsverzeichnis dokumentiert ist.

	 6.	�Melden Sie dem Datenschutzbeauftragten den Verlust von Daten bspw. durch 
Verlust oder Diebstahl von USB-Sticks, Mobiltelefonen, Notebook oder ande-
ren Datenträgern.

	 7. 	�Löschen Sie die Daten, die endgültig nicht mehr benötigt werden, bspw. bereits 
vollständig abgeschlossene Vertragsverhältnisse mit Kunden, ausgeschiedene 
Mitarbeitende oder abgelehnte Bewerber und Bewerberinnen.

	 8.	�Stellen Sie sicher, dass eine separate schriftliche Vereinbarung abgeschlossen 
wird, wenn wir personenbezogene Daten für Dritte oder wenn Dritte personen-
bezogene Daten in unserem Auftrag verarbeiten.

	 9.	�Prüfen Sie in Zusammenarbeit mit dem/der Datenschutzbeauftragten, ob nach 
der Interessenabwägung eine Datenverarbeitung auf Grundlage des berechtig-
ten Interesses möglich ist.

10.	�Melden Sie Datenpannen und/oder die Verletzung von Datenschutzvorschriften 
dem/der Datenschutzbeauftragten.
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Wir stellen sicher, dass der Umgang mit den 
Medien ausschließlich über die Abteilung 
Unternehmenskommunikation erfolgt. Nur 
mit ausdrücklicher vorheriger Erlaubnis 
werden wir selbst über COSTA oder mit 
dem Unternehmen in Verbindung stehende 
Ereignisse sprechen oder Beiträge über 
COSTA veröffentlichen.
Selbst sorgfältig formulierte Kommentare 
gegenüber den Medien (Presse, Radio, 
Fernsehen, Internet etc.) können, aus dem 
Zusammenhang gerissen, dem Unterneh-
men schaden. Deshalb werden Mitarbei-
tende, die mit den Medien kommunizieren, 
speziell dafür ausgebildet. Beschäftigte, an 
die zwecks Beiträge herangetreten wird, 
haben die Anfrage an ihre Führungskraft 
weiterzuleiten.

Besondere Sorgfalt gilt vor dem Hinter-
grund der zunehmenden Bedeutung von 
Social Media, zum einen weil die Grenzen 
zwischen privater und beruflicher Kom-
munikation über Social Media nicht immer 
eindeutig sind, zum anderen weil einmal 
getätigte Äußerungen über Social Media 
nicht rückgängig zu machen sind. 

IT-Sicherheit3.7 Was muss ich tun?

1.	 �Leiten Sie Anfragen für ein  
Interview oder für eine offiziel-
le Unternehmensmitteilung an 
Ihre Führungskraft und/oder die  
Abteilung Unternehmenskom-
munikation weiter.

2.	�Lassen Sie sich nicht – auch nicht 
im privaten Umfeld – auf Ge-
spräche ein, die zum Ziel haben, 
Informationen über COSTA zu 
erlangen, die nicht frei verfügbar 
sind. Teilen Sie keine Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse oder 
andere internen Informationen 
mit. 

3.	�Wenn Sie sich in Social-Media-
Kanälen über COSTA äußern, 
machen Sie deutlich, dass Sie 
sich als Privatperson äußern und 
nicht als Unternehmensvertre-
ter. Teilen Sie auch in diesem Fall 
keine internen Angelegenheiten 
mit. 

4.	�„Das Internet vergisst nicht“ – 
äußern Sie sich mit Bedacht und 
bedenken Sie, dass eine negative 
Äußerung Nachteile für COSTA 
haben kann. Verzichten Sie im 
Zweifel auf eine Äußerung.

In Zeiten zunehmender Technisierung und 
Digitalisierung wird es immer wichtiger, 
die Funktionstüchtigkeit unserer IT-Sys-
teme als solches und die Vertraulichkeit, 
Verfügbarkeit und Integrität der verarbei-
teten Daten und Informationen sicherzu-
stellen. Ohne funktionstüchtige Systeme 
und verfügbare Daten können wir unseren 
Geschäften nicht nachgehen, unsere Leis-
tungen nicht erbringen und unsere Ver-
pflichtungen nicht erfüllen. 

Die IT-Systeme von Unternehmen sind im-
mer häufiger das Ziel von externen Cyber-
angriffen, bspw. indem Daten verschlüsselt 
oder gesperrt und erst nach Zahlung eines 
hohen „Lösegeldes“ wieder freigegeben 
(Ransomware) oder indem interne Daten 
ausgespäht und abgegriffen werden (Spy-
ware). Der Angriff erfolgt dabei fast immer 
dadurch, dass unbemerkt Software herun-
tergeladen wird, bspw. durch den Besuch 
von Websites oder das Öffnen von Datei-
anhängen in E-Mails. Das Risiko unbefug-
ten Zugriffs auf unsere IT-Systeme besteht 
auch dann, wenn wir unsere Anmeldedaten 
und Passwörter nicht ausreichend schützen 
und Dritte Kenntnis hiervon erlangen. 

Die Sicherstellung der IT-Sicherheit ist 
nicht Aufgabe der IT allein, sondern je-
der Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin ist 
verpflichtet, hierzu beizutragen und die 
Sicherheitsvorgaben einzuhalten, die in se-
paraten Richtlinien beschrieben sind.

Umgang mit den Medien3.8Was muss ich tun?

1.	� Beachten Sie die Anforderungen 
an die Gestaltung von Passwör-
tern.

2.	�Beachten Sie die internen Vor-
gaben zur privaten Nutzung der 
Hardware und alle weiteren Vor-
gaben, die die Funktionstüchtig-
keit unserer IT sicherstellen sol-
len.

3.	�Geben Sie Ihre Anmeldedaten 
nicht weiter und schützen Sie  
Ihr Passwort gegen den Zugriff 
Dritter.

4.	�Nutzen Sie die Ihnen überlasse-
nen Mobiltelefone und Note-
books nur für erlaubte Zwecke.

5.	�Beachten Sie die Vorgaben für 
die Nutzung eigener Hardware 
(Bring Your Own Device).

6.	�Verwenden Sie keine USB-
Sticks, externe Festplatten oder 
andere Datenträger, die nicht zu-
vor freigegeben worden sind.

7.	� Öffnen Sie keine Dateianhänge 
in E-Mails von Ihnen unbekann-
ten Absendern.

8. �Führen Sie generell keine Aktio-
nen leichtfertig oder gutgläubig 
durch, wenn auch nur kleinster 
Zweifel an der Vertrauenswürdig-
keit besteht.
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Verhalten gegenüber 
Kunden, Lieferanten  

und anderen 
Geschäftspartnern  

sowie Wettbewerbern  

4.0 Zusammenarbeit mit Kunden  4.1
Wir halten engen Kontakt mit unseren 
Kunden und verdienen uns ihre Treue je-
den Tag aufs Neue. Bestechung, illega-
le Zahlungen oder illegale Preisangebote 
werden nicht akzeptiert. Der Verkauf un-
serer Produkte findet auf einer ehrlichen 
und partnerschaftlichen Grundlage statt.

In Übereinstimmung mit unserem Grund-
satz der Partnerschaft glauben wir, dass auf 
Zusammenarbeit, Vertrauen und gegen-
seitiger Achtung beruhende Geschäftsbe-
ziehungen für unseren Erfolg unerlässlich 
sind. Eine Partnerschaft sollte für beide 
Partner lohnend sein.

Bei sämtlichen Verkäufen von COSTA-
Produkten oder -Dienstleistungen darf es 
nicht zu unredlichem Einfordern, Emp-
fang, Vergabe oder Bereitstellung von  
Geschenken, Gefälligkeiten oder Bewir-
tungen kommen. Daher dürfen Geschen-
ke, Gefälligkeiten, Bewirtungen oder per-
sönliche Zuwendungen anderer Art nur 
dann von COSTA oder im Auftrag von 
COSTA an einen Kunden vergeben oder 
von diesem angenommen werden, wenn 
sämtliche der folgenden Kriterien erfüllt 
sind:

•	 �Ein Geschenk darf nur einen geringen 
Wert besitzen; dabei gilt der steuerliche 
Höchstbetrag für die Anerkennung der 
Abzugsfähigkeit als Maximalwert (derzeit 
35 €). 

•	 �Eine Gefälligkeit oder Bewirtung muss 
in Bezug auf Kosten, Anzahl, Umfang 
und Häufigkeit angemessen und darf 
nicht übertrieben sein.

•	 �Die Zuwendung darf unter den gege-
benen Umständen nicht begründeter- 
weise als Bestechung ausgelegt werden 
können.

•	 �Es besteht kein Grund, die Gewährung 
der Vergünstigung zu verschleiern.

•	 �Eine Offenlegung würde COSTA nicht 
kompromittieren oder den Ruf des Un-
ternehmens schädigen.

•	 �Die Zuwendung würde nicht die Ver-
haltensnormen der Organisation des  
Empfängers verletzen.

•	 �Ausgaben müssen klar belegt und der 
Geschäftszweck klar vermerkt sein.

•	 �Der Gegenstand steht im Einklang mit 
der in dem Land, in dem er bereitgestellt 
wird, üblichen Geschäftspraxis.
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Zusammenarbeit mit Lieferanten,
Dienstleistern und sonstigen Geschäftspartnern 

4.2

Es gehört zur Geschäftspolitik von COSTA, 
Materialien, Betriebsmittel, Ausrüstung, 
Beratungs- und andere Dienstleistungen 
zu den jeweils günstigsten Bedingungen 
von denjenigen Lieferanten zu erwerben, 
die die Qualitäts- und Serviceanforderun-
gen von COSTA erfüllen können.

Die Auswahl der Bezugsquellen, Verhand-
lungen, Entscheidungen zur Auftrags-
vergabe sowie die Verwaltung sämtlicher 
Einkaufstätigkeiten werden nach unseren 
partnerschaftlichen Grundsätzen ausge-
führt, wobei wir gegenseitig vorteilhafte 
Geschäftsbeziehungen mit verlässlichen 
Lieferanten und Beratern anstreben.

Sämtliche Verträge müssen im Einklang 
mit den Richtlinien des Verhaltenskodex 
stehen.

Die Beauftragung von Personen zum Zwe-
cke von Zahlungen oder der Durchführung 
von Handlungen, die sich nicht mit den 
Bestimmungen des Kodex vereinbaren las-
sen, ist untersagt.
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des 
Unternehmens ist es untersagt, von Lie-
feranten oder Unternehmen, die einen 
Lieferantenstatus bei COSTA erlangen 
wollen, Gefälligkeiten oder Zuwendungen 
anzunehmen, wie Einladungen in Restau-
rants, Einladungen zu Veranstaltungen 
jeglicher Art, Reiseangebote oder sonstige 
persönliche Vergünstigungen, es sei denn, 
sämtliche der nachfolgend aufgeführten 
Kriterien sind erfüllt:

•	 �Der im betreffenden Land übliche Rah-
men der Unternehmensethik bleibt ge-
wahrt.

•	 �Falls es sich um ein Geschenk handelt, 
besitzt es lediglich einen geringen Wert 
(höchstens in Höhe des steuerlich ak-
zeptierten Maximalbetrages für die Ab-
zugsfähigkeit als Aufwendung).

•	 �Gefälligkeiten und Bewirtungen bewe-
gen sich hinsichtlich Kosten, Menge und 
Häufigkeit innerhalb eines angemesse-
nen Rahmens.

•	 �Die Gewährung der Vergünstigung kann 
unter den gegebenen Umständen nicht 
als Bestechung oder Schmiergeld ausge-
legt werden.

•	  �Es besteht kein Grund, die Gewährung 
der Vergünstigung zu verschweigen.

•	 �Ein Bekanntwerden der Vergünstigung 
würde COSTA nicht kompromittieren 
oder den Ruf des Unternehmens schä-
digen.

Die Aufforderung zur Gewährung einer 
Gefälligkeit oder einer Vergünstigung ist 
generell und unabhängig vom Wert unter-
sagt. In gleicher Weise ist es untersagt, 
Beziehungen mit einem Lieferanten davon 
abhängig zu machen, dass er seinerseits 
Kunde von COSTA wird.

Persönliche Vergünstigungen in Form von 
Bargeld, Schecks oder die Annahme von 
persönlichen Darlehen sind unter keinen 
Umständen zulässig.

Zusammenarbeit mit dem 
öffentlichen Sektor

4.3

Die Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Sektor, d. h. Kommunen, Behörden oder an-
deren staatlichen Einrichtungen, erfordert weitergehende spezielle Anforderungen. Was 
im Geschäftsleben als normale, den Geschäftsgepflogenheiten entsprechende Zuwen-
dung gilt, kann hier als Versuch ausgelegt werden, einen Beamten ungebührlich beein-
flussen zu wollen. Aus diesem Grund darf kein/e Mitarbeiter/Mitarbeiterin von COSTA 
einen Wertgegenstand oder eine Wertleistung an einen Ansprechpartner aus dem öf-
fentlichen Bereich vergeben:

•	 �zum Zweck der Einflussnahme auf die Erteilung, Erneuerung oder Änderung  
eines Vertrages,

•	 �als Gegenwert für eine Amtshandlung,

•	 �zur Sicherung oder als Belohnung für bevorzugte Behandlung. 

Wenn wir Kunden, Lieferanten oder andere Geschäftspartner, gleich ob aus dem pri-
vaten oder dem öffentlichen Sektor, bewirten oder einladen, sind nicht nur die obigen 
Grundsätze einzuhalten, sondern zusätzlich auch alle weiteren internen Regelungen zu 
beachten, bspw. die Vorgaben zur Abrechnung von Reise- und Bewirtungskosten. 
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Was muss ich tun?

1.	� Beachten Sie bei Einladungen, Bewirtungen, Geschenken und sonstigen 
Zuwendungen die obigen Grundprinzipien. 

2.	�Machen Sie sich zusätzlich mit den Details der Anti-Korruptions-Richt-
linie vertraut und beachten Sie unbedingt deren Vorgaben. 

3.	�Sollten dennoch Fragen oder Unsicherheiten bleiben, lassen Sie sich 
rechtlich beraten und sprechen Sie sich unbedingt mit Ihrer Führungs-
kraft und/oder den benannten Ansprechpersonen ab.

Kartellrecht 4.4
Wir richten uns voll und ganz nach dem Kartellrecht der Europäischen Union und des 
jeweiligen Landes, in dem wir tätig sind. Diese Gesetze dienen der Erhaltung der freien 
Marktwirtschaft, indem sie sicherstellen, dass ein effektiver Wettbewerb der Haupt- 
regulator der Wirtschaft ist.

Die Missachtung der vorstehenden Vor-
gaben zum Umgang mit Zuwendungen und 
Einladungen von und/oder an Geschäfts-
partner kann ernsthafte Folgen für die 
betreffenden Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen sowie COSTA als Unternehmen ha-
ben. Bestechung und Bestechlichkeit sind 
Straftaten. Ein Ermittlungsverfahren und 
etwaige Geld- oder sogar Freiheitsstrafen 
treffen immer den/die Mitarbeiter/Mit-
arbeiterin selbst. Zusätzlich können auch 
gegen COSTA schwerwiegende Sank-
tionen verhängt werden, bspw. zusätzliche 
Bußgelder, die Abschöpfung von Vermö-
gen oder die Eintragung in ein öffentliches 
Korruptionsregister. Unabhängig von den 
eigentlichen finanziellen Sanktionen würde 

im Falle einer Bestechung oder Bestech-
lichkeit auch immer ein Reputationsscha-
den für COSTA entstehen. COSTA vertritt 
daher bei Bestechung und Bestechlichkeit 
null Toleranz. Fehlverhalten wird nicht ge-
duldet und im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten sanktioniert.

Im Alltag können ganz unterschiedliche 
Situationen im Zusammenhang mit Zu-
wendungen und Einladungen entstehen, 
die nicht immer einfach zu beurteilen sind. 
Dieser Verhaltenskodex wird daher durch 
eine spezielle Anti-Korruptions-Richtlinie 
ergänzt, aus der sich konkrete Handlungs-
weisen für praktische Fälle entnehmen las-
sen.

Die Einhaltung des Kartellrechts ist für 
COSTA und seine Mitarbeiter und Mit- 
arbeiterinnen von größter Bedeutung. 
Verstöße gegen das Kartellrecht können 
für COSTA und für die Mitarbeiter/Mit-
arbeiterinnen zu erheblichen Bußgeldern 
und zu Strafmaßnahmen führen.

Absprachen zwischen Wettbewerbern,  
um Preise festzulegen oder Märkte aufzu-
teilen, gehören zu den offensichtlichsten 
Beispielen unerlaubten Verhaltens. Ein 
Verstoß gegen das Kartellrecht ist jedoch 
auch ohne eine formelle Absprache zwi-
schen Wettbewerbern möglich. Eine in-
formelle, faktische Verhaltensweise kann 
schon ausreichend sein. 
 
Eine wettbewerbsbeschränkende Abspra-
che liegt jedoch nicht nur in den offen-
sichtlichen Fällen einer Preisabsprache 
oder einer Gebietsaufteilung vor. Schon 

der Austausch sensibler Informationen, 
die einem Unternehmen Rückschluss auf 
das Verhalten seines Wettbewerbers auf 
dem Markt erlauben, kann kartellrecht- 
lich unzulässig sein. In welchem Rahmen 
und auf welche Art der Informationsaus-
tausch stattfindet, ist dabei nicht ent-
scheidend, dies kann im Rahmen einer 
Verbandstätigkeit, Messen oder sonstigen 
Geschäftskontakten zu Wettbewerbern 
erfolgen. Kartellrechtlich bedenklich ist 
bspw. der Austausch von Informationen 
über konkrete Preise, Konditionen oder 
Kosten, über Kapazitäten und Absatz- 
mengen, über Kunden und Lieferanten 
oder wie auf einen Preisanstieg bei Roh-
stoffen reagiert wird. Dabei kann es für 
einen Kartellrechtsverstoß schon ausrei- 
chen, sensible Informationen nur entge- 
genzunehmen, ohne selbst eine wettbe-
werbsrelevante Information preiszugeben.
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Das Verbot des Informationsaustauschs  
unter Wettbewerbern gilt grundsätzlich  
auch bei der Vorbereitung oder Durchfüh-
rung von Kooperationen oder dem Erwerb 
von Unternehmen, Betrieben oder Kun-
denstämmen von Wettbewerbern.  Hier sind 
die Grenzen allerdings etwas großzügiger, 
weil ein Informationsaustausch gerade not-
wendig ist, um das Geschäft überhaupt 
möglich zu machen. Dennoch ist auch in 
diesen Fällen Vorsicht geboten.

Kontakte mit Wettbewerbern, die im Rah-
men der üblichen Geschäftsabläufe oder 
im Zusammenhang mit Verbandsorganisa-
tionen stattfinden, sind nicht automatisch 
bedenklich, solange nur allgemeine wirt-
schaftliche Themen besprochen werden.
Es mag einige wenige Märkte geben, in 
denen COSTA aufgrund seines Marktan-
teils als marktbeherrschend gelten könnte. 
In diesen Märkten ist besonders darauf zu 
achten, dass COSTA seine marktbeherr-
schende Stellung nicht „missbraucht“. 
Beispiele solchen Verhaltens reichen von 
ruinöser Preisunterbietung bis hin zu der 
Weigerung, Altkunden zu beliefern.

In der Praxis ist die Frage, ob ein Verhal-
ten kartellrechtlich unzulässig ist, nicht  
immer leicht zu beantworten. Dieser Ver-
haltenskodex wird daher durch eine separate  
Kartellrechtsrichtlinie ergänzt, der weitere 
konkrete Hinweise und Vorgaben, wie in 
kartellrechtlich kritischen Situationen vor-
zugehen ist, zu entnehmen sind. 
Generell ist bei kartellrechtlich relevanten 
Situationen Vorsicht geboten. Die Verlet- 
zung von Kartellvorschriften gehört zu den 
am schärfsten sanktionierten Gesetzes- 
verstößen überhaupt.

Was muss ich tun?

1.	 �Treffen Sie mit Geschäftspart-
nern keine schriftlichen oder 
mündlichen Vereinbarungen,  
die eine Einschränkung des frei- 
en Marktverhaltens zur Folge 
haben, bspw. durch Vorgaben  
zu Preisen oder eine Aufteilung 
nach Produkten oder Märkten, 
und stimmen Sie sich auch nicht 
auf sonstige Weise hierüber ab. 

 
2.	�Tauschen Sie mit Wettbewer-

bern keine Informationen aus,  
die Rückschlüsse auf das stra- 
tegische Marktverhalten des  
jeweils anderen Unternehmens 
zulassen.

3.	�Machen Sie sich zusätzlich mit 
den Details der Kartellrechts-
richtlinie vertraut und beachten 
Sie unbedingt deren Vorgaben. 

4.	�Sollten dennoch Fragen oder  
Unsicherheiten bleiben, lassen 
Sie sich rechtlich beraten und 
sprechen Sie sich unbedingt  
mit Ihrer Führungskraft und/ 
oder den benannten Ansprech-
personen ab.

Wettbewerbs- und sonstiges 
Verhalten im Geschäftsverkehr 

4.5

Der Erfolg von COSTA beruht auf der 
Qualität unserer Produkte und nicht auf 
falschen oder irreführenden Wettbe-
werbsvergleichen.

Bei einem Vergleich von COSTA mit dem 
Wettbewerb werden wir deshalb nicht ab-
sichtlich:

•	 �Handelsnamen oder Warenbezeich-
nungen eines Wettbewerbers falsch oder 
missbräuchlich verwenden, 

•	 �falsche oder irreführende Behauptungen 
über den Wettbewerber oder seine Pro-
dukte, Geschäftsmethoden, Kreditwür-
digkeit und Zuverlässigkeit aufstellen, 

•	 �falsche oder irreführende Werbung be-
treiben.  

Auch vermeiden wir unfaires Verhalten 
gegenüber Wettbewerbern. Untersagte 
Aktivitäten schließen Folgendes ein:

•	 �Drohungen und Schikane sowie Sabo-
tage der Ausrüstung von Wettbewer-
bern,

•	 �ungesetzliche Eingriffe in ein bestehen-
des Vertragsverhältnis zwischen einem 
Wettbewerber und dessen Kunden,

•	 �Abwerben von wichtigen Mitarbeitern 
mit der Absicht, den Wettbewerber vom 
Markt zu drängen.

Zum wettbewerbskonformen Verhalten 
gehört auch, dass wir bei unserem Auf- 
treten in den verschiedenen Vertriebska-
nälen gesetzliche Vorgaben und Grenzen 
beachten und bspw. in Onlineshops und 
Apps die gesetzlichen Pflichtangaben ma-
chen und bei Marketingmaßnahmen nur 
Fotos und Bewegtbilder verwenden, zu  
deren Nutzung wir lizenz- und urheber-
rechtlich berechtigt sind.
Weiterhin bedeutet gesetzeskonformes 
und faires Verhalten im Geschäftsver-
kehr, dass wir – so wie wir die Geschäfts-
geheimnisse und das geistige Eigentum 
von COSTA zu schützen suchen – auch  
dazu verpflichtet sind, die Geschäfts- 
informationen, das geistige Eigentum, das 
uns in der Geschäftstätigkeit anvertrau-
te fremde Eigentum und andere vertrau- 
liche Informationen dritter Parteien zu 
schützen und zu achten.
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Geldwäsche4.6
Verschiedene Staaten, darunter die Staaten 
der EU einschließlich Deutschland, haben 
Gesetze gegen Geldwäsche erlassen. „Geld-
wäsche“ im Sinne dieser Vorschriften ist 
insbesondere das Einschleusen – z. B. durch 
Umtausch oder Transfer – von unmittelbar 
oder mittelbar aus Straftaten stammenden 
Geldern oder sonstigen Vermögensgegen-
ständen in den legalen Wirtschaftskreis-
lauf, die Verschleierung der Mittelherkunft 
durch undurchsichtige Transaktionen und 
der anschließende Erwerb von legalen Ver-
mögenswerten mit diesen „gewaschenen“ 
Geldern, bspw. Immobilien, Firmenanteile 
oder Luxusgüter. Ein Geldwäschevorgang 
ist dann „erfolgreich“ abgeschlossen, wenn 
der erworbene Vermögensgegenstand nicht 
mehr mit illegalen Geschäften in Verbin-
dung gebracht werden kann. 
Ein Mittel im Kampf gegen Geldwäsche ist 
das Erschweren von Vermögensverschleie-
rungen und undurchsichtigen Transaktio-
nen. Die Geldwäschevorschriften verpflich-
ten daher die Unternehmen zu bestimmten 
Maßnahmen, u.a. die Identifizierung des 
Vertragspartners, die Ermittlung des „wirt-
schaftlich Berechtigten“ eines Unterneh-
mens oder die behördliche Meldung ver-
dächtigter (Finanz-)Transaktionen.

Jegliche, auch die unwissentliche, Mittäter-
schaft an Geldwäsche ist illegal und wird als 
Straftat geahndet.
Wir stellen daher jederzeit sicher, dass wir 
nicht allein oder im Zusammenwirken mit 
Dritten Maßnahmen ergreifen, die gegen 
in- oder ausländische Geldwäschevorschrif-
ten verstoßen. Bei Zweifeln über die Zuläs-
sigkeit von finanziellen Transaktionen sind 
frühzeitig die Finanzabteilung und/oder die 
benannten Ansprechpersonen einzuschal-
ten.

Verhalten gegenüber
der Allgemeinheit 

5.0

Wir sind der Überzeugung, dass wirtschaft-
licher Erfolg dauerhaft nur möglich ist, 
wenn wir gleichzeitig Verantwortung für 
Mensch, Natur und Umwelt übernehmen. 
Ethik und Nachhaltigkeit sind daher fest 
in unserer Geschäftspolitik verankert und 
werden von uns aktiv unterstützt. Unser 
Ziel ist nicht lediglich die Erfüllung von ge- 
setzlichen Auflagen, sondern darüber hin-
aus, die Auswirkungen unserer Tätigkeit auf 
unsere Umwelt kontinuierlich zu verringern. 
Unser Handeln basiert auf den drei Säulen 
der Nachhaltigkeit: Ökonomie, Ökologie 
und gesellschaftliches Engagement. Unser 
Prinzip ist Transparenz. Wir haben uns kon-
krete Nachhaltigkeitsziele und -aktivitäten 
vorgenommen, mit denen wir einen rele-
vanten Beitrag für eine nachhaltige Ent-
wicklung im Sinne der UN Sustainability 
Goals leisten möchten. Wir informieren 
unsere Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen und 
Partner stets über unsere Aktivitäten und 
Fortschritte im Zusammenhang mit unse-
rem Nachhaltigkeitsengagement.

Wir definieren Nachhaltigkeit wie folgt:

„...es allen Menschen auf der Welt zu er-
möglichen, ihre Grundbedürfnisse zu be-
friedigen und eine bessere Lebensqualität 
genießen zu können, ohne die Lebensqua-
lität kommender Generationen zu beein-
trächtigen“.

Um dieses Ziel zu erreichen, sind umwelt-
bezogener, wirtschaftlicher und sozialer 
Fortschritt zugleich notwendig. COSTA 
hat sich zum Ziel gesetzt, diese drei Ziele 
langfristig in Einklang zu bringen.

Nachhaltigkeit5.1
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Umwelt, Gesundheit, Menschenrechte 
und Arbeits- und Sozialstandards 

Wirtschaft

5.2

5.3
Wir tragen wesentlich zur Wirtschaft derjenigen Länder und Gemeinden, in denen wir 
tätig sind, bei. Dieser Beitrag zeigt sich in den direkten und indirekten (z. B. bei Lieferan-
ten) Arbeitsplätzen, die wir schaffen, und den Steuern, die wir und unsere Mitarbeiten-
den zahlen. Nur mit erfolgreicher wirtschaftlicher Leistung können wir unsere Leistun-
gen für die Umwelt verbessern.

Soziales5.4
Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, einen sozialen Beitrag an die Gemeinden zu leisten, 
in denen wir arbeiten. Zum Teil tun wir dies durch die Arbeitsplätze, die wir schaffen, die 
Lieferanten, die wir beschäftigen, und mit Steuern, die wir zahlen. Darüber hinaus leisten 
wir soziale Beiträge auch häufig durch Aktivitäten in der Gemeinde bzw. darüber hinaus 
gegenüber der Gesellschaft allgemein. Informationen zu solchen Aktivitäten finden Sie 
auf unseren Unternehmenswebseiten.

COSTA sieht den Umwelt- und Gesund-
heitsschutz sowie den Schutz von Men-
schenrechten und grundlegenden Ar-
beits- und Sozialstandards als besondere 
Verpflichtung. Dementsprechend ist es 
unsere Politik und unser Ziel, nicht nur die 
gesetzlichen Auflagen voll und ganz zu er-
füllen, sondern darüber hinaus die Auswir-
kungen unserer Tätigkeit auf die Umwelt 
kontinuierlich zu verringern und Gesund-
heitsrisiken weiter zu reduzieren. Wo dies 
möglich ist, bemühen wir uns, die passenden 
Zertifikate für unsere Umwelt-/Gesund-
heitsmanagementsysteme zu erlangen. Je-
der Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin ist 
innerhalb des Arbeitsbereiches persönlich 

verantwortlich für die Einhaltung umwelt-/
gesundheitsrechtlicher Auflagen und für 
mögliche Abfallverringerungsmaßnahmen.

Wir stellen sicher und halten auch unsere 
Lieferanten dazu an, Menschenrechte und 
grundlegende Arbeits- und Sozialstandards 
einzuhalten. Stellen wir Verstöße gegen 
Mindestbedingungen bei unseren Liefe-
ranten fest und werden diese trotz Auf-
forderung nicht abgestellt, führt dies in der 
Regel zur Beendigung der Geschäftsbezie-
hung.
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